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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.2003

Norm

AktG §20 Abs2

Rechtssatz

Sacheinlagen oder Sachübernahmen können nur Vermögensgegenstände sein, deren wirtschaftlicher Wert feststellbar

ist. Was als "wirtschaftlicher Wert feststellbar ist", ist eine reine Tatfrage.
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